
^Kommunale Doppik^ 

Form der Auf
bewahrung 

Nachdem in Heft 11/2008 beschrie
ben wurde, welche Unterlagen auf
zubewahren sind und durch welche 
Vorkehrungen die aufbewahrten Un
terlagen zu sichern sind, soll in die
sem Betrag darauf eingegangen wer
den. in welcher Form und für wel
chen Zeitraum die Unterlagen auf
zubewahren sind. 

1. Formen der Aufbewahrung 
In technischer Hinsicht sind drei 
Formen der Aufbewahrung von Un
terlagen möglich: die Aufbewahrung 
in Papierform, die Aulbewahrung 
auf Bildträgern und die Aufbewah
rung auf Datenträgern. 

Der Begriff „Bildträger" um-
fasst mehrere miteinander verwand
te Archivierungstechnologien. Ent
scheidend für den Begriff des Bild
trägers ist, dass das Verfahren geeig
net sein muss, die ursprüngliche Vor
lage nicht nur inhaltlich, sondern 
auch in ihrer äußeren Aufmachung 
wiederzugeben. Zu den Bildträgern 
gehören neben der (verkleinerten) 
Fotokopie insb. die verschiedenen 
Formen des Mikrofilms (Rollfilm, 
Mikrofiche, ergänzbarer Mikrofiche). 

Unter dem Begriff Datenträ
ger ist jedes Medium zu verstehen, 
das es ermöglicht, die Bücher oder 
Aufzeichnungen unmittelbar und je
derzeit reproduzierbar festzuhalten. 
Zu den Datenträgern zählen z.B. 
Magnetband, Magnetplatte, Bild
platte, Diskette, CD-ROM, DVD 
und Festspeicher. Der Begriffsinhalt 
des Datenträgers ist so gefasst, dass 
er für neuere technische Entwick
lungen offen ist. 

2. Zulässigkeit der Aufbewah
rungsformen 

Die Grundform der Aufbewahrung 
von Unterlagen, nämlich die Aufbe
wahrung in Papierform, ist gemäß 
§ 30 Abs. 3 S. 1 GemHVO nur noch 
für die Eröffnungsbilanz und die 
Jahresabschlüsse vorgeschrieben. Aus 
der Einbeziehung der Jahresabschlüs
se folgt, dass auch Gesamtabschlüs
se. wenngleich nicht ausdrücklich ge-
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nannt, ebenfalls in Papierform auf
zubewahren sind. Die übrigen Un
terlagen können auch auf Bildträ
gern oder auf Datenträgern aufbe
wahrt werden, wenn 
- dies den Grundsätzen ordnungs

mäßiger Buchführung für Gemein
den entspricht, 

- die Wiedergabe mit den Unterla
gen übereinstimmt und 

- sie jederzeit verfügbar ist und un
verzüglich lesbar gemacht sowie 
maschinell ausgewertet werden 
kann. 

Eine Abstufung zwischen Bildträgern 
und Datenträgern besteht nicht; 
zwischen diesen Aufbewahrungsfor
men kann die Gemeinde frei wäh
len. Bei ordnungsgemäßer Autbe
wahrung der Unterlagen auf Bild
oder Datenträgern dürfen die Origi
nale gemäß § 30 Abs. 3 S. 2 GemH
VO vernichtet werden. 

2.1 Grundsätze ordnungsmäßi
ger Buchführung 

Die Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung für Gemeinden als Vor
aussetzung der Au fite wahrung von 
Unterlagen auf Bild- oder Datenträ
gern entsprechen in diesem Fall den 
handelsrechtlichen Grundsätzen ord
nungsmäßiger Buchführung (GoB). 

Für die Aufbewahrung von Un
terlagen auf Bildträgern hat die Ar
beitsgemeinschaft für wirtschaftliche 
Verwaltung e.V. (AWV) „Grundsätze 
für die Aufzeichnung gesetzlich auf-
bewahrungspflichtiger Unterlagen auf 
Bildträgern" (Mikrofilm-Grundsätze) 
formuliert. Für die Aufbewahrung von 
Unterlagen auf Datenträgern ent
halten die allgemeinen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung zwei 
besondere Ausprägungen, nämlich die 
„Grundsätze ordnungsmäßiger Buch
führung bei Einsatz von Informati
onstechnologie" (IDW RS FAIT l), 
sowie die Grundsätze ordnungsmäßi
ger DV-gestützter Buchführungssys

teme (GoBS), auf die § 28 Abs. 10 
GemHVO Bezug nimmt. 

2.2 Übereinstimmung der Wie
dergabe mit den Unterlagen 

Die zweite Voraussetzung der Auf
bewahrung von Unterlagen auf Bild
oder Datenträgern ist. dass die Wie
dergabe der Unterlagen mit den Be
legen bildlich und mit den anderen 
Daten inhaltlich übereinstimmen, 
wenn sie lesbar gemacht wird. Die 
an die bildliche Übereinstimmung 
zu stellenden Anforderungen sind 
nicht zu streng auszulegen. So wird 
nicht verlangt werden können, dass 
die lesbar gemachten Unterlagen 
auch farblich mit dem Original über
einstimmen. Hat die Farbe des Ori
ginals besonderen Beweiswert, müs
sen allerdings Vorkehrungen getrof
fen werden, um diesen Beweiswert 
zu sichern. 

Bei den anderen Unterlagen 
ist lediglich eine inhaltliche Über
einstimmung erforderlich. Die Wie
dergaben müssen demnach vollstän
dig und inhaltlich richtig sein. Hieran 
kann es etwa bei Durchschriften 
fehlen, wenn diese im Original vor
gedruckte Passagen nicht enthalten. 
Vollständigkeit bedeutet u.a., dass 
bei Eingangsrechnungen auch die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
reproduziert werden. 

2.3 Verfügbarkeit, Lesbarkeit, 
Auswertbarkeit 

Lesbar gemacht bedeutet die Wie
dergabe des Beleg- und Buchinhal
tes in lesbarer Schriftgröße auf ei
nem Bildschirmgerät. Bei einer Auf
bewahrung auf Bildträgern muss die 
Gemeinde die erforderlichen Lese
bzw. Reproduktionsgeräte vorhal
ten oder zumindest kurzfristig be
schaffen können. Welche Frist hier
für zur Verfügung steht, wird nach 
den Verhältnissen des Einzelfalls zu 
bestimmen sein. Auch auf anderen 
Datenträgern autbewahrte Unterla
gen müssen während der Dauer der 
Aufbewahrungsfrist verfügbar sein 
und jederzeit innerhalb angemesse
ner Frist lesbar gemacht werden 
können. 
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